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Die beiden Teilgeltungsbereiche aus dem laufenden Verfahren werden herausgelöst 

und in zwei getrennte Verfahren aufgeteilt: 

a) Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1.1 der Gemeinde Nehmten sowie der 9.1 Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nehmten für das Gebiet „Neukoppel am südlichen 

Rand des Nehmtener Forstes, nördlich des Stocksees, zwischen dem Hohenstein im 

Nordwesten und dem Heideberg im Südosten westlich der Straße „Im Sande“. 

Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Nehmten die Flurstücke 10/1, 14, 15, 16, 17, 

18, 19/1, 21/1, 24, 25, 29/1, 45 der Flur 1.  

 

 

 



2 

 

b) Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1.2 der Gemeinde Nehmten sowie der 9.2 Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nehmten für das Gebiet „Neukoppel am südlichen 

Rand des Nehmtener Forstes, nördlich des Stocksees, zwischen dem Hohenstein im 

Nordwesten und dem Heideberg im Südosten östlich der Straße „Im Sande“. 

Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Nehmten das Flurstück 51/46 der Flur 1 sowie 

die Flurstücke 5/1, 28, 35/26 der Flur 3.   

 


